
Gebührensatzung  zur 
Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Moers (Straßenreinigungssatzung) 

vom 19.12.2022 
 

 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.04.2022 (GV.NRW.S.490) und der §§ 1, 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV.NRW.S.706/SGV NRW 2061), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.10.2016 (GV.NRW.S.868) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NW.S.712/SGV NW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 
(GV.NRW.S.1029), und der §§ 2 und 5 der Satzung der Stadt Moers über das Kommunalunternehmen „ENNI Stadt 
& Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts“, vom 19.10.2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 
09.01.2019, hat der Verwaltungsrat der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts in seiner 
Sitzung am 19.12.2022 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Benutzung der von der ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) 
durchgeführten Reinigung der öffentlichen Straßen werden öffentlich-rechtliche Gebühren erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des erschlossenen Grundstücks. Ist das Grundstück mit einem 
 Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. Mehrere 
 Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, 
 der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Einen 
 Eigentumswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 
 innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
 und zu dulden, dass Beauftragte der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR das Grundstück betreten, um 
 die Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu überprüfen. 
 

§ 3 
Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, der auf den Beginn der regelmäßigen Reinigung der 
 Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 
 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die 
 Benutzungsgebühr vom 1. des Monats an, der der Änderung folgt. Bei einem Ausbleiben der turnusmäßigen 
 Straßenreinigung auf der gesamten Straße bis zu viermal im Jahr bzw. bei einem Ausbleiben infolge von 
 Witterung und Feiertagen besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. Das gleiche gilt bei unerheblichen 
 Reinigungsmängeln, vorübergehenden Unterbrechungen, Einschränkungen oder Verspätungen 
 insbesondere wegen des ruhenden oder fließenden Verkehrs, Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten 
 nur auf einem Teilstück der Straße, Naturereignissen oder sonstigen Störungen. Bei einem erheblichen bzw. 
 über viermal im Jahr hinausgehenden Ausbleiben oder bei erheblichen Reinigungsmängeln, kann ein 
 Anspruch auf Gebührenerstattung nur bis zum Ablauf der Klagefrist gegen die folgende Jahresveranlagung 
 geltend gemacht werden. 
 
(3) Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr, oder wenn die Gebührenpflicht erst während des Kalenderjahres 
 beginnt, für den Rest des Jahres durch Gebührenbescheid festgesetzt. Der Bescheid kann mit einem 
 anderen Abgabenbescheid verbunden sein. 
 
(4) Die Gebühr ist innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu zahlen; gibt der 
 Gebührenbescheid andere Fälligkeitstermine an, so gelten diese. Bis zur Erteilung eines neuen Bescheides 
 sind die Gebühren über das Jahr hinaus zu den im Gebührenbescheid genannten Fälligkeitsterminen weiter 
 zu entrichten. Nachforderungen sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides zu zahlen. 
 
(5) Auf Antrag kann die Gebühr abweichend von Abs. 4 im Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der 
 Antrag muss spätestens bis zum 30. September des vorangehenden Jahres gestellt werden. 
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§ 4 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühren sind 
 - die Längen der der Erschließungsanlage (von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR gereinigte 

Erschließungsstraße) zugewandten Grundstücksseiten, 
 - die Reinigungsart nach § 5 dieser Satzung und 
 - die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. 
 
(2) Für die Ermittlung der Grundstücksseiten nach Abs. 1 gilt im einzelnen folgendes: 
 
 Zugewandte Grundstücksseiten sind diejenigen Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die mit der 

Straßengrenze gleich, parallel oder in einem Winkel von weniger als 45° verlaufen. Liegt zwischen 
Grundstücksbegrenzungslinie und der Erschließungsstraße eine Fläche desselben Grundstücks, bleibt die 
Grundstücksgrenze insoweit unberücksichtigt. Hat ein Grundstück zu einer das Grundstück erschließenden 
Straße keine zugewandte Grundstücksseite, wird die Grundstücksseite zugrunde gelegt, die sich bei einer 
gedachten Verlängerung dieser Straße in gerade Linie ergeben würde. Bei abknickenden Straßen und in 
ähnlichen Fällen wird das Straßenstück verlängert, von dem aus das Grundstück seine Zuwegung hat. Wird 
ein Grundstück nur durch den Wendehammer einer Straße erschlossen, sind der Frontmeterberechnung die 
Grundstücksseiten zugrunde zu legen, die in gleichem Abstand oder in einem Winkel von weniger als 45° zu 
einer gedachten geradlinigen Verlängerung der Straße verlaufen. 

 
(3) Wird ein Grundstück von mehreren von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR zu reinigenden Straßen 

erschlossen (§ 4 Abs. 2), so werden die Längen aller Grundstücksseiten zugrunde gelegt, die diesen 
Erschließungsstraßen zugewandt sind oder als zugewandt gelten. 

 
(4) Die ermittelten Maße der Grundstücksseiten werden für die Gebührenberechnung einzeln auf volle Meter nach 

unten abgerundet. 
 

§ 5 
Gebührensatz 

 
(1)  Die Benutzungsgebühr für die Straßenreinigung (Sommerreinigung) beträgt jährlich je Meter 

Grundstücksseite (§ 5 Straßenreinigungssatzung), wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße, 
die  

 
 a) wöchentlich einmal gereinigt wird (Normalklasse)                                                   2,42 € 
 b)  Sonderklasse I (Fußgängerzone)              
  wöchentlich sechsmal gereinigt wird                38,76 € 
 c) Sonderklasse II (Fahrbahn- und Gehwegreinigung)  
  wöchentlich sechsmal gereinigt wird   16,63 € 
 d) Sonderklasse III (Fußgängerzone)  
  wöchentlich dreimal gereinigt wird   19,38 € 
 
(2) Die Benutzungsgebühr für die Winterwartung beträgt jährlich je Meter Grundstücksseite (§ 5 

Straßenreinigungssatzung), wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße, die 
 
 a) mit Priorität 1 gewartet wird (W I)                                                                             2,05 € 
 b) mit Priorität 2 gewartet wird (W II)                                                                            0,27 €                         
 
(3) Die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Abs. 1 genannten Reinigungsarten für die Sommerreinigung und 

den in Abs. 2 genannten Prioritätsklassen für die Winterwartung ergibt sich aus dem Straßenverzeichnis (§ 2 
Abs. 1 Straßenreinigungssatzung). 

 
§ 6 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Satzung über die 
Straßenreinigung in der Stadt Moers (Straßenreinigungssatzung) vom 21.12.2020 außer Kraft.  
 
 


